
Stellenausschreibung Reinigungskraft 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Essen- Schonnebeck sucht zum 01.04.2026 eine Reinigungskraft.  
 

• Wir sind eine aufgeschlossene lebendige Gemeinde mit vielfältigen Aktivitäten.  
Ein großer Schwerpunkt liegt in den Gottesdiensten und der ökumenischen Zusammenarbeit. 
 

• Aufgaben: 
o Reinigung des Gemeindehauses und der Immanuelkirche 
o Reinigung des Inventars (z.B. Abendmahlszubehör) 
o Unterstützung bei Veranstaltungen und Festen beim Auf- und Abbau sowie bei 

sonstigen Tätigkeiten während der Festlichkeiten  
o Reinigung nach Veranstaltungen der Küche und Toiletten 
o Vorbereitung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen/ Besprechungen 
o wetterbedingte Arbeiten an der Außenanlage, z.B. Blätter fegen, Winterdienst, wenn 

der Küster vertreten werden muss. 
 

• Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die  
o auf Menschen zugeht und kommunikativ ist  
o Organisationstalent hat und selbstständig arbeitet  
o zuverlässig, gründlich, hilfsbereit, flexibel und teamfähig ist  
o gut und ergänzend mit dem Küster der Gemeinde zusammenarbeitet  
o sich mit dem Gemeindeleben und den Werten unserer Kirchengemeinde 

identifizieren kann. 
 

• Wir bieten:  
o einen Stellenumfang von 25 Wochenstunden 
o zunächst befristet für 2 Jahre 
o Bezahlung nach BAT – KF  
o eine aufgeschlossene Zusammenarbeit mit den ehren- und hauptamtlich in der 

Gemeinde Tätigen. 
 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte 
bis zum 01.03.2026 an 
 

Evangelisches Verwaltungsamt Essen 
Evangelische Kirchengemeinde Essen- Schonnebeck  
z. Hd. Frau Pfarrerin Neuhaus 
III. Hagen 39  
45127 Essen  

 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte sprechen Sie die Vorsitzende des Presbyteriums, 
Frau Pfarrerin Neuhaus, an: Telefon: 0208/443 47 54, Mail: bianca.neuhaus@ekir.de 
 
Die Ev. Kirchengemeinde Essen- Schonnebeck gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern. Ebenso sehen wir uns der Gleichstellung von schwerbehinderten und nicht schwerbehinderten 
Beschäftigten in besonderer Weise verpflichtet. Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen bevorzugt berücksichtigt.  


